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Betreff:

Beschlussvorschlag des Rechnungspriifungsausschusses:
Entlastung des Bürgermeisters fiir das Haushaltsjahr
Städtebaulichen Sondervermögensder Bergringstadt Teterow

2021 des

Beschlussvorschlas:

Die Stadtvertretung der Bergringstadt Teterow erteilt dem Biirgermeister Entlastung fiir das
Haushaltsjahr 2021 des Städtebaulichen Sonderv'ermögensder Bergringstadt Teterovv.
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Problembeschreibung/Begründung:
Gemäß§60 Abs. 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in der zurzeit gültigen
Fassung hat die Gemeindevertretung in einem gesonderten Beschluss überdie Entlastung des
Bürgermeisters zu beschließen. Gemäß§ 60 Abs. 6 der Kommunalverfassung M-V ist der
Beschluss über die Entlastung der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und
öffentlich bekannt zu machen sowie an sieben Werktagen öffentlich auszulegen. In der
Bekanntmachung ist aufOrt und Zeit der Auslegung hinzuweisen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt und die WirtschaftsprüfungsgesellschaftGöken,
Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH haben den Jahresabschluss 2021 des
Städtebaulichen Sondervermögens der Bergringstadt Teterow zum 31.12.2021 einer
prüferischenDurchsicht unterzogen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 ist für die Sitzung der Stadtvertretung am
24.11.2022 vorgesehen (siehe Beschlussvorlage B VII/ 1319 - 1).

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sein Ergebnis in einem abschließenden Prüfvermerk
zusammengefasst. Der Jahresabschluss incl. des Prüfvermerkssind dieser Vorlage beigefügt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.10.2022 beschlossen, der
Stadtvertretung die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2021 des
Städtebaulichen Sondervermögenszu empfehlen.
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